
Deckungsübersicht Business Haftpflicht 2010
Versicherungssumme
Höchstersatzleistung

Selbstbehalt
Bauneben-
gewerbe / 

Bauhandwerk

Personen- und Sachschäden (pauschal) - 2-fach maximiert - 3.000.000 € �

Vorsorge 3.000.000 € �

Personen- und Sachschäden (pauschal) - 2-fach maximiert - 5.000.000 € 

Vorsorge 5.000.000 € 

Vermögensschäden - 2-fach maximiert - 1.000.000 € �

Allgemeine Bestimmungen

Betriebs- und branchenübliche Nebenrisiken �

unselbstständige Niederlassungen und Betriebsstätten im Inland �

HuG - HV Vermietung bis 25.000 € BJMW 3.000.000 € �

HuG - HV Weitervermietung bis 10.000 € BJMW 3.000.000 € �

Bauherren-HV bis 1.000.000 Bausumme 3.000.000 € �

Sozialeinrichtungen für Betriebsangehörige �

Werks- und Betriebsfeuerwehr und Betriebssportgemeinschaften �

Tierhalter zu Betriebszwecken �

Teilnahme an Ausstellungen und Messen �

Reklameinrichtungen �

betriebliche Veranstaltungen �

Inhaber von Verkaufsstellen �

nicht selbstfahrende Arbeitsmaschinen �

Montage-, Installations-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten auf dem 
Grundstück

�

Schweiß-, Schneid- oder Brennarbeiten �

Gerüste, Arbeits- und Hubbühnen, Kräne und Winden �

Besitz und Gebrauch von Schusswaffen / Munition �

Handel und Vertrieb von Produkten im Internet �

Betrieb einer Photovoltaik- und Solarthermieanlage �

Betrieb einer Tankstelle / Kfz-Pflegestation �

Planung von Bauleistungen �

Mitversicherte Personen �

gesetzliche Vertreter �

sämtliche Betriebsangehörige �

Subunternehmerbeauftragung �

Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften mit Insolvenzklausel �

Nachhaftung bis 5 Jahre �

Schiedsgerichtsvereinbarungen �

Versehensklausel �

Kumulklausel �

Produktrisiko - konventionell -
durch hergestellte / gelieferte Erzeugnisse �

durch erbrachte Arbeiten / Leistungen �

Deckungserweiterungen

Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen und Besucher 1.000.000 € �

Abhandenkommen von fremden Schlüsseln 1.000.000 € 250 € �

Abwässersachschäden �

Ansprüche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers �

Ansprüche der Versicherungsnehmer untereinander �

Ansprüche mitversicherter Personen untereinander �

Ansprüche aus Benachteiligungen 100.000 € 1.000 € �

Auslandsschäden �

USA / Kanada
10%, 

mind. 5.000 €, 
max. 50.000 €

�

Datenlöschkosten 1.000.000 € 250 € �

Fehlen vereinbarter Eigenschaften �

Internetnutzung 1.000.000 € �

Namensrechtsverletzungen 100.000 € �

Kraftfahrzeuge (Höchstgeschwindigkeit bis 6 km/h) �

Selbstfahrende Arbeitsmaschinen 
(Höchstgeschwindigkeit bis 20 km/h)

�

Stapler (Höchstgeschwindigkeit bis 20 km/h) �

Mängelbeseitigungsnebenkosten �

Medienverluste / Energiemehrkosten 1000000 250 € �
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Deckungsübersicht Business Haftpflicht 2010
Versicherungssumme
Höchstersatzleistung

Selbstbehalt
Bauneben-
gewerbe / 

Bauhandwerk
Deckungserweiterungen

Mietsachschäden
anlässlich Dienst- oder Geschäftsreisen 3.000.000 € �

an Gebäuden / Räumlichkeiten 1.000.000 € �

Schäden durch Feuer, Explosion 3.000.000 € �

an Arbeitsmaschinen oder -geräte 50.000 € 1.000 € �

Senkungsschäden, Erdrutschungen �

Strahlenschäden �

Tätigkeitsschäden
Be- und Entladeschäden 250 € �

Leitungsschäden 250 € �

Unterfangungen/Unterfahrungen 250 € �

sonstige Tätigkeitsschäden 1.000.000 € 250 € �

Verkaufs- und Lieferbedingungen �

Vermögensschäden 1.000.000 € �

Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht �

Winterdienst, Bürgersteig- und Strassenreinigung 

Umwelt Risiken

Umwelthaftpflicht-Versicherung u. a. 3.000.000 € 500 € �

aus dem Anlagenrisiko
oberirdischer Heizöltank bis 10.000 Liter �

Kleingebinde, Einzelbehältnis bis 240 Liter/kg, 
Gesamtfassungsvermögen bis 3.000 Liter/kg

�

Betriebsmittel in nicht zulassungs- und versicherungspflichtigen 
Kfz oder selbstfahrenden Arbeitsmaschinen

�

Betriebsmittel in geschlossenen Systemen �

Fett-, Öl- oder Benzinabscheider (max. 5 Stück) �

Umweltschadens-Versicherung u. a. 3.000.000 €
10 %, 

mind. 250 €, 
max. 2.500 €

�

aus dem Anlagenrisiko
Kleingebinde, Einzelbehältnis bis 240 Liter/kg, 
Gesamtfassungsvermögen bis 3.000 Liter/kg

�

Fett-, Öl- oder Benzinabscheider (max. 5 Stück) �

Zusatzbaustein 1 inkl. Grundwasser 

Private Risiken

Privathaftpflicht für den Inhaber/Geschäftsführer - subsidiär - 5.000.000 € 150 € �

Privathaftpflicht Eurosecure 10.000.000 € 

� = mitversichert              = optional / prämienpflichtig

Bei den zuvor genannten Deckungsbesonderheiten handelt es sich nur um Stichworte. 
Detaillierte Deckungsumfänge sind den jeweiligen Bedingungen zu entnehmen.
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHB 2010) 
 
– sofern im Versicherungsvertrag vereinbart –  
 
 
Umfang des Versicherungsschutzes 
1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 
2 Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen 
3 Versichertes Risiko 
4 Vorsorgeversicherung 
5 Leistungen der Versicherung  
6 Begrenzung der Leistungen 
7 Ausschlüsse 
 
Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 
8 Beginn des Versicherungsschutzes 
9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Erster oder einmaliger 

Beitrag 
10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 
11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 
12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
13 Beitragsregulierung 
14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
15 Beitragsangleichung 
 
Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung 
16 Dauer und Ende des Vertrags 
17 Wegfall des versicherten Risikos 

 
18 Kündigung nach Beitragsangleichung 
19 Kündigung nach Versicherungsfall 
20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 
21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass 

von Rechtsvorschriften 
22 Mehrfachversicherung 
 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 
24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 
25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls 
26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
 
Weitere Bestimmungen 
27 Mitversicherte Personen 
28 Abtretungsverbot 
29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 
30 Verjährung 
31 Zuständiges Gericht 
32 Anzuwendendes Recht 
 
 
 

 

Umfang des Versicherungsschutzes 

1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos 
für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während 
der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereig-
nisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich 
daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund  

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 

privatrechtlichen Inhalts 

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird. 

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädi-
gung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeit-
punkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis 
geführt hat, kommt es nicht an. 

 
1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es 

sich um gesetzliche Ansprüche handelt, 

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvor-
nahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der 
Leistung 

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfül-
lung durchführen zu können 

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes 
oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung 
geschuldeten Erfolges 

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf 
ordnungsgemäße Vertragserfüllung 

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der 
Leistung 

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatz-
leistungen.  

 
 
2 Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen 

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung 
erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen 
Inhalts des Versicherungsnehmers wegen 

 
2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch 

Sachschäden entstanden sind; 

 
2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden 

dann die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung. 

 
 
3 Versichertes Risiko 

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht 

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen an-
gegebenen Risiken des Versicherungsnehmers, 

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies 
gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von ver-
sicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen 
sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder De-
ckungsvorsorgepflicht unterliegen, 

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss 
der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und 
die in Ziffer 4 näher geregelt sind. 

 
3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des 

versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass 
neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch 
unter den Voraussetzungen von Ziffer 21 kündigen. 

 
 
4 Vorsorgeversicherung 

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu ent-
stehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versi-
chert. 

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung 
des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats 
anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitrags-
rechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die 
rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das 
neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.  
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Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko ange-
zeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, 
dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung 
und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die An-
zeigefrist noch nicht verstrichen war. 

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen an-
gemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung  
über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem 
Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der 
Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab des-
sen Entstehung. 

 
4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung 

bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 4.1 (2) auf den Betrag von 
3.000.000 Euro pauschal für Personen- und Sachschäden und 50.000 
Euro für Vermögensschäden begrenzt, sofern nicht im Versiche-
rungsschein geringere Versicherungssummen festgesetzt sind. 

 
4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, 
Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zu-
lassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterlie-
gen; aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von 
Bahnen, von Theatern, Kino- und Filmunternehmungen, Zir-
kussen und Tribünen 

(2) aus der Herstellung, Bearbeitung, Lagerung, Beförderung, Ver-
wendung von und Handel mit explosiven Stoffen, soweit hierzu 
eine besondere behördliche Genehmigung erforderlich ist 

(3) aus dem Führen oder Halten von Kampfhunden. Als solche 
gelten insbesondere: Tosa-Inu, Bullmastiff, Dogo Argentino, 
Bordeauxdogge, Mastiff, Mastin Español, Rhodesian Ridge-
back, Fila Brasileiro, Mastino Napoletano, American Staf-
fordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, Rottweiler, Bullter-
rier, Bandog, Pitbull-Terrier und Kreuzungen mit diesen Hun-
den 

(4) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unter-
liegen 

(5) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im 
Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versi-
chern sind. 

 
 
5 Leistungen der Versicherung 

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, 
die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und die 
Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Scha-
densersatzverpflichtungen. 

Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der 
Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, 
Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet 
ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse 
und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung 
des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, bin-
den den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Aner-
kenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 

Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit 
bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom An-
spruch des Dritten freizustellen. 

 
5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des 

Schadens oder Abwehr der Schadenersatzansprüche zweckmäßig 
erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers 
abzugeben. 

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über 
Schadenersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der 
Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechts-
streit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten. 

 

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, 
das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtan-
spruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für 
den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder 
genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßi-
gen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des 
Verteidigers. 

 
5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das 

Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente 
zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts be-
vollmächtigt. 

 
 
6 Begrenzung der Leistungen 

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versi-
cherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen be-
grenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf 
mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 

 
6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädi-

gungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten Versiche-
rungssummen begrenzt. 

 
6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende 

Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeit-
punkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn 
diese 

– auf derselben Ursache, 

– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem 
und zeitlichem Zusammenhang oder 

– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beruhen. 

 
6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer 

bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein 
festgelegten Betrag an der Schadenersatzleistung (Selbstbehalt). 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer 
auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadenersatz-
ansprüche verpflichtet. 

 
6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf 

die Versicherungssummen angerechnet. 

 
6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem 

Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer 
die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Ge-
samthöhe dieser Ansprüche. 

 
6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Renten-

zahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die 
Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger 
Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Rest-
betrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente 
nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetra-
ges zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet.  

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vor-
schrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraft-
fahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung 
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles. 

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versiche-
rungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, 
wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die 
nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversiche-
rungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ih-
rem vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt. 

 
6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-

pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich 
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am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versiche-
rer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an 
Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

 
 
7 Ausschlüsse 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung 
ausgeschlossen: 

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätz-
lich herbeigeführt haben.  

 
7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch 

verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit 
oder Schädlichkeit 

– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 

– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

 

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund des Vertrags oder von 
Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers hinausgehen. 

 
7.4 Haftpflichtansprüche  

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5 be-
nannten Personen gegen die Mitversicherten, 

(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versi-
cherungsvertrages, 

(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungs-
vertrages. 

 
7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häusli-
cher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungs-
vertrag mitversicherten Personen gehören; 

als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Part-
nerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und 
Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und  
-kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Ge-
schwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die 
durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes 
Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden 
sind); 

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der 
Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt 
geschäftsfähige oder betreute Person ist; 

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungs-
nehmer eine juristische Person des privaten oder öffentli-
chen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist; 

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaf-
tern, wenn der Versicherungsnehmer eine offene Handelsge-
sellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts ist; 

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine 
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist; 

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern. 

 
 
 
 
Zu Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5: 

Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich 
auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten 
Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 
 
7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und 

allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Ver-

sicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, ge-
liehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegens-
tand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.  

 
7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und 

allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn 

(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 
des Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, 
Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; 
bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur inso-
weit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von 
der  Tätigkeit betroffen waren; 

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versiche-
rungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerb-
lichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmit-
tel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei unbeweg-
lichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese 
Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung 
betroffen waren; 

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 
des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese 
Sachen oder – sofern es sich um unbewegliche Sachen han-
delt – deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der 
Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der 
Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur 
Vermeidung von Schäden getroffen hatte. 

 
Zu Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7: 

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7 in 
der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtig-
ten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt 
gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versiche-
rungsnehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa 
mitversicherten Personen. 
 
7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsneh-

mer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonsti-
gen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder 
Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursa-
che in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer 
mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Ver-
nichtung der Sache oder Leistung führt. 

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im 
Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstel-
lung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen 
Leistungen übernommen haben. 

 
7.9  Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schaden-

ereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch 
mitversichert. 

 
7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Um-

weltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderen auf der 
EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationa-
len Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch 
dann, wenn der Versicherungsnehmer von einem Dritten auf-
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschäden entstan-
denen Kosten in Anspruch genommen wird.  

Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhal-
ten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder 
anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basie-
render nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzli-
cher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen 
den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden könnten. 

Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater 
Haftpflichtrisiken. 
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7.10 (b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung. 

Dieser Ausschluss gilt nicht 

(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken 

oder 

(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestell-
te oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten 
oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder 
nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht). 

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Um-
welteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Mon-
tage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von 

– Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe her-
zustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern 
oder wegzuleiten (WHG-Anlagen), 

– Anlagen gemäß Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsge-
setz (UmweltHG-Anlagen), 

– Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmun-
gen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, 

– Abwasseranlagen, 

 oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen be-
stimmt sind. 

 
7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthalti-

ge Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 

 
7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder 

mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisie-
renden Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder 
Röntgenstrahlen).  

 
7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf  

(1) gentechnische Arbeiten, 

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 

(3) Erzeugnisse, die  

– Bestandteile aus GVO enthalten, 

– aus oder mithilfe von GVO hergestellt wurden. 

 
7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch 

(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer han-
delt, 

(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutsche,  

(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer. 

 
7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der 

Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit 
es sich um Schäden handelt aus 

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Ver-
änderung von Daten, 

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten, 

(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch, 

(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 

 
7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder 

Namensrechtsverletzungen. 

 
7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, 

Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierun-
gen.  

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Über-
tragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. 
Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem 
Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder ver-
äußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er we-
der vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 

 
 
 

Beginn des Versicherungsschutzes/ 
Beitragszahlung 
 
 
8 Beginn des Versicherungsschutzes  

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ers-
ten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 
zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungs-
teuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz be-
stimmten Höhe zu entrichten hat. 

 
 
9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einma-

liger Beitrag  

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf 
von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als ers-
ter Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags. 

 
9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 

Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, 
beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis 
zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann 
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffäl-
ligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat. 

 
9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 

Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann 
nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 
 
10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag  

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, 
am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versiche-
rungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeit-
punkt erfolgt. 

 
10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versiche-

rungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die 
verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 
entstanden Schadens zu verlangen.  

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versiche-
rer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine 
Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen 
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständi-
gen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen bezif-
fert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziffern 10.3 und 
10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind. 

 
10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 

noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis 
zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungs-
aufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde. 

 
10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 

noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag 
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ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 
Abs. 3 darauf hingewiesen hat. 

Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer 
danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht 
der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang 
der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch 
kein Versicherungsschutz. 

 
 
11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung  

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt 
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag 
eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer be-
rechtigten Einziehung nicht widerspricht. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zah-
lung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach ei-
ner in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versi-
cherers erfolgt.  

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versi-
cherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder 
hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, 
dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer 
berechtigt, die Zahlung künftig außerhalb des Lastschriftverfah-
rens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung 
des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in 
Textform aufgefordert worden ist. 

 
 
12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung  

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die 
noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungs-
nehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. 

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszah-
lung verlangen. 

 
 
13 Beitragsregulierung  

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob 
und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den 
früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann 
auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die 
Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforde-
rung zu machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. 
Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann die-
ser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher 
Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der 
Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 

 
13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers 

oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt 
der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall 
versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs 
der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Min-
destbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle ent-
sprechend Ziffer 15.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetre-
tenen Erhöhungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags wer-
den berücksichtigt. 

 

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, 
kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu 
machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum 
bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die 
Angaben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung 
statt. Ein vom Versicherungsnehmer zu viel gezahlter Beitrag wird 
nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Mona-
ten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolgten. 

 
13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf 

Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.  

 
 
14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung  

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat der Versicherer, so-
weit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch 
auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem 
Versicherungsschutz bestanden hat. 

 
 
15 Beitragsangleichung 

15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. 
Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berech-
net werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbei-
träge unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsberech-
nung der Beitragsangleichung. 

 
15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für 

die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich 
im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzah-
lungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung 
zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr 
erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er 
auf die nächstniedrigere durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als 
Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den ein-
zelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von 
Grund und Höhe der Versicherungsleistungen. 

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die 
Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt 
durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten 
Schadenfälle. 

 
15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle 

einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den 
sich aus Ziffer 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Bei-
tragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem 
Versicherungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung be-
kannt gegeben. 

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers 
in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Pro-
zentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für 
diese Jahre nach Ziffer 15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer 
den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den 
sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen un-
ternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; 
diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach 
dem vorstehenden Absatz ergeben würde. 

 
15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 unter fünf Pro-

zent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist je-
doch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 
 
 
16 Dauer und Ende des Vertrages  

16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit 
abgeschlossen. 
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16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert 
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertrags-
partner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

 
16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 

Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen 
Zeitpunkt. 

 
16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag 

schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden 
Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspart-
ner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versi-
cherungsjahres zugegangen sein. 

 
 
17 Wegfall des versicherten Risikos 

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so 
erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versiche-
rer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die 
Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt 
worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt. 

 
 
18 Kündigung nach Beitragsangleichung 

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß 
Ziffer 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes 
ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt 
kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte.  

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung 
auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem 
Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksam-
werden der Beitragserhöhung zugehen. 

Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündi-
gungsrecht. 

 
 
19 Kündigung nach Versicherungsfall  

19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 

– vom Versicherer eine Schadenersatzzahlung geleistet wurde 
oder 

– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den 
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gericht-
lich zugestellt wird. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätes-
tens einen Monat nach der Schadenersatzzahlung oder der Zustel-
lung der Klage zugegangen sein.  

 
19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 

nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird. 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 
 
20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, 
an einen Dritten veräußert, tritt dieser anstelle des Versicherungs-
nehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem 
Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein. 

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nieß-
brauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses 
von einem Dritten übernommen wird. 

 
20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 

– durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist 
von einem Monat, 

– durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger 
Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungs-
periode 

in Schriftform gekündigt werden. 

 
20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 

– der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem 
Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den 
Dritten Kenntnis erlangt; 

– der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Über-
gang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf ei-
nes Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem 
der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt. 

 
20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden 

Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht 
gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der 
Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamt-
schuldner. 

 
20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den 

bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich 
anzuzeigen.  

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versi-
cherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer den mit dem 
Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht ge-
schlossen hätte. 

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Ver-
sicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt 
eintreten, in dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis 
erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von 
seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat. 

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht 
nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeitpunkt 
bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. 

 
 
21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder 

Erlass von Rechtsvorschriften  

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung beste-
hender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer be-
rechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, 
wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an aus-
geübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung Kennt-
nis erlangt hat. 

 
 
22 Mehrfachversicherung 

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren 
Versicherungsverträgen versichert ist. 

 
22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne 

dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhe-
bung des später geschlossenen Vertrages verlangen. 

 
22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer 

es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von 
der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung 
wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie 
verlangt wird, dem Versicherer zugeht. 
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Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 
 
23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers  

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebli-
che Umstände 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzu-
zeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und 
die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag 
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsneh-
mer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Ver-
tragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Text-
form Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den 
Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag über-
haupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, 
muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe 
er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen. 

 
23.2 Rücktritt 

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheb-
lichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versi-
cherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt auch dann, wenn 
ein Umstand nicht oder unrichtig angezeigt wurde, weil sich 
der Versicherungsnehmer der Kenntnis der Wahrheit arglistig 
entzogen hat. 

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die un-
richtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig gemacht hat. 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger 
Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zu-
rück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig 
oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall be-
steht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der der bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 

 
23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die 
Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätte. 

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die an-
deren Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtver-
letzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 
zehn Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung 
für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung des Versicherers fristlos kündigen. 

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 23.2 und 23.3 zustehen-
den Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände an-
zugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich 
weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, 
wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffer 23.2 und 23.3 
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung 
hingewiesen hat. 

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 23.2 und 23.3 ge-
nannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten 
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

 
23.4 Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung 
steht dem Versicherer der Teil des Beitrags zu, der der bis zum 
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht. 

 
 
24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls  

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsneh-
mer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist 
zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwä-
gung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, 
der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne Weiteres als beson-
ders gefahrdrohend. 

 
 
25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles  

25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzei-
gen, auch wenn noch keine Schadenersatzansprüche erhoben 
wurden. 

 
25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwen-

dung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versi-
cherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungs-
nehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und 
wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der 
Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Um-
stände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des 
Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür ange-
forderten Schriftstücke übersandt werden. 

 
25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch 

erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtli-
ches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm 
gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich 
anzuzeigen. 

 
25.4  Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwal-

tungsbehörden auf Schadensersatz muss der Versicherungsneh-
mer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechts-
behelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.  

 
25.5  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch 

gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens 
dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Na-
men des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versiche-
rungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erfor-
derlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen 
zur Verfügung stellen. 
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26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem 
Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllen hat, 
kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der 
Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

 
26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, 

verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes 
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls be-
stehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraus-
setzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewie-
sen hat. 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob 
der Versicherer ein ihm nach Ziffer 26.1 zustehendes Kündigungs-
recht ausübt. 

 
 
 

Weitere Bestimmungen 
 
 
27 Mitversicherte Person 

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche 
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind 
alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten ent-
sprechend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorge-
versicherung (Ziffer 4) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in 
der Person eines Mitversicherten entsteht. 

 
27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht 

ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mit-
versicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 

 
 
28 Abtretungsverbot  

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung 
ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch ver-
pfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist 
zulässig. 

 
 

29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung  

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen 
sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers gerichtet werden. 

 
29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 

Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die 
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absen-
dung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 
bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-
dung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den 
Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers. 

 
29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewer-

bebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerb-
lichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziffer 29.2 entspre-
chende Anwendung. 

 
 
30 Verjährung 

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

 
30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versiche-

rer angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis 
zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versi-
cherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht. 

 
 
31 Zuständiges Gericht  

31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des 
Versicherers. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 
ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versi-
cherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz  
oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat. 

 
31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen 

Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht 
erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung 
eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig 
ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt 
sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nieder-
lassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der 
Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Komman-
ditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine einge-
tragene Partnerschaftsgesellschaft ist. 

 
31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der 

Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zu-
ständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner 
für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 
 
32 Anzuwendendes Recht  

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Haftpflichtversicherung 
von Betrieben des Baunebengewerbes (BBR Bauneben) 
 
– sofern im Versicherungsvertrag vereinbart –  
 

 
TEIL A Allgemeine Bestimmungen  
1 Versichertes Risiko  
2 Betriebs- und branchenübliche Nebenrisiken  
3 Mitversicherte Personen  
4 Subunternehmerbeauftragung  
5 Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften  

mit Insolvenzklausel  
6 Nachhaftung  
7 Schiedsgerichtsvereinbarungen  
8 Versehensklausel  
9 Kumulklausel  
10 Konventionelles Produktrisiko  
11 Versicherungssummen/Maximierung/Selbstbehalte/ 

Sublimits  
12 Prämienberechnungsgrundlage  
 
TEIL B Risikoausschlüsse und Risikobegrenzungen  
1 Generelle Risikoausschlüsse  
2 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger, Wasserfahrzeuge,  

Luft- und Raumfahrzeuge  
3 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend ge-

macht werden  
 
TEIL C Deckungserweiterungen  
1 Abbruch- und Einreißarbeiten  
2 Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen und 

Besucher  
3 Abhandenkommen von fremden Schlüsseln  
4 Abwässersachschäden  
5 Ansprüche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungs-

nehmers  
6 Ansprüche der Versicherungsnehmer untereinander  
7 Ansprüche mitversicherter Personen untereinander  

 
8 Auslandsschäden  
9 Datenlöschkosten  
10 Fehlen vereinbarter Eigenschaften  
11 Internetnutzung  
12 Kraftfahrzeuge, selbst fahrende Arbeitsmaschinen, Stapler, 

Anhänger  
13 Mängelbeseitigungsnebenkosten  
14 Medienverluste / Energiemehrkosten  
15.1 Mietsachschäden aus Anlass von Dienst- oder Geschäftsreisen  
15.2 Mietsachschäden an Immobilien  
15.3 Mietsachschäden an Arbeitsmaschinen oder -geräten  
16 Senkungsschäden, Erdrutschungen  
17 Strahlenschäden  
18.1 Tätigkeitsschäden – Be- und Entladeschäden  
18.2 Tätigkeitsschäden – Leitungsschäden  
18.3 Tätigkeitsschäden – Unterfangungen, Unterfahrungen  
18.4 Tätigkeitsschäden – Sonstige Tätigkeitsschäden  
19 Verkaufs- und Lieferbedingungen  
20.1 Vermögensschäden – Verletzung von Datenschutzgesetzen  
20.2 Vermögensschäden – sonstige  
21 Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht  
22 Vorsorgeversicherung 
23 Ansprüche aus Benachteiligungen 
24 Private Risiken 
25 Umweltrisiko 
 
TEIL D Besondere Bedingungen für bestimmte Risiken  
1 Gartengestaltungsbetriebe, Garten- und Landschaftsbau-

betriebe, Landschaftsgärtnereien  
 
TEIL E Besonders zu vereinbarende zusätzliche Deckungs-

erweiterungen  
1 Winterdienst, Strassen- und Bürgersteigreinigung 
 

 

TEIL A Allgemeine Bestimmungen  

1 Versichertes Risiko  

1.1 Versichert ist auf Grundlage der „Allgemeine Versicherungs-
bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)“ und der 
nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht 
privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers aus dem 
im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebe-
nen Betrieb mit seinen Eigenschaften, Rechtsverhältnissen 
oder Tätigkeiten bzw. aus der Ausübung aller der im Versi-
cherungsschein und seinen Nachträgen beschriebenen be-
ruflichen Tätigkeiten.  

 
1.2 Nicht versichert sind, unbeschadet Ziffer 4 AHB (Vorsorge-

versicherung), weitere in der zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung gültigen Gewerbeerlaubnis aufgeführten Tätigkeiten. 
Mitversichert sind gemäß § 5 der Handwerksordnung auch 
Tätigkeiten in anderen handwerklichen Bereichen, sofern 
diese Tätigkeiten mit der Ausführung des übernommenen 
Auftrags in einem fachlichen oder technischen Zusammen-
hang stehen.  

 
1.3 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht unselbstständiger 

Niederlassungen oder Betriebsstätten im Inland.  

 
1.4 Für gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch 

Umwelteinwirkung und alle sich daraus ergebenden weite-
ren Schäden besteht ausschließlich Versicherungsschutz im 
Umfang der Umwelthaftpflicht-Basisversicherung, es sei 

denn, einzelne Vereinbarungen dieser Bedingungen sehen 
ausdrücklich eine andere Regelung vor.  

 
1.5 Durch Brand oder Explosion eingetretene Personen- und/ 

oder Sachschäden gelten als durch eine Umwelteinwirkung 
eingetretene Schäden. Ausgenommen von dieser Regelung 
sind gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die 
gegen den Versicherungsnehmer aus Produkthaftpflicht er-
hoben werden, es sei denn, es handelt sich um ausgeübte Tä-
tigkeiten, für die nach Ziffer 2.6 Umwelt-Haftpflicht-Modell 
Versicherungsschutz genommen werden kann.  

 
 
2 Betriebs- und branchenübliche Nebenrisiken  

Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrages, auch ohne be-
sondere Anzeige, die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus den betriebs- und branchenüblichen Ne-
benrisiken, und zwar:  

 
2.1 als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer und Nutz-

nießer der Betriebsgebäude und -grundstücke (auch Gara-
gen und Parkplätze) – nicht jedoch Luftlandeplätze – , sowie 
aus Vermietung, Verpachtung oder sonstiger Überlassung 
von zum Betriebsvermögen gehörenden bebauten und un-
bebauten Grundstücken, Gebäuden oder Räumlichkeiten an 
Dritte bis zu einem Bruttojahresmietwert von 25.000 Euro;  
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2.2 als Weitervermieter von zu Betriebszwecken gemieteten 
bebauten und unbebauten Grundstücken, Gebäuden oder 
Räumlichkeiten (auch Garagen, Parkplätzen) an Dritte bis zu 
einem Bruttojahresmietwert von 10.000 Euro;  

 
zu 2.1. und 2.2:  

Versichert sind hierbei gesetzliche Haftpflichtansprüche aus 
der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer 
in den oben genannten Eigenschaften obliegen (z. B. bauli-
che Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und 
Schneeräumen auf Gehwegen).  

 
2.3 Mitversichert ist hinsichtlich dieser Grundstücke, Gebäude 

oder Räumlichkeiten auch die gesetzliche Haftpflicht  

2.3.1 als Bauherr oder Unternehmer von eigenen Bauvorhaben 
(Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch- und Grabe-
arbeiten) bis zu einer Bausumme von insgesamt 1.000.000 
Euro je Versicherungsjahr;  

2.3.2 als früherer Besitzer aus § 836 Absatz 2 Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB), wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel 
bestand;  

2.3.3 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Beleuchtung 
oder sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten Per-
sonen für gesetzliche Haftpflichtansprüche, die gegen sie aus 
Anlass der Ausführung dieser Verrichtung erhoben werden;  

2.3.4 des Insolvenzverwalters in dieser Eigenschaft.  

Werden die in Ziffer 2.1, 2.2 oder 2.3.1 genannten Beträge 
überschritten, gelten die Bestimmungen der Ziffer 3 und 13 
AHB.  

 
2.4 aus seinen Sozialeinrichtungen für Betriebsangehörige, die 

ausschließlich für den versicherten Betrieb bestimmt sind, 
(z. B.Werkskantinen, Badeanstalten, Erholungsheime, Kin-
dergärten);  

 
2.5 aus dem Vorhandensein und der Betätigung einer Werks- 

oder Betriebsfeuerwehr sowie der Unterhaltung von Be-
triebssportgemeinschaften und dem Überlassen von Plätzen, 
Räumen und Geräten an diese. Mitversichert ist auch die per-
sönliche gesetzliche Haftpflicht der Mitglieder aus ihrer Betä-
tigung in dieser, soweit es sich nicht um Handlungen oder 
Unterlassungen rein privater Natur handelt und soweit kein 
anderweitiger Versicherungsschutz besteht;  

 
2.6 als Tierhalter zu betrieblichen Zwecken unter Einschluss der 

gesetzlichen Haftpflicht des Tierhüters in dieser Eigenschaft, 
sofern er diese Tätigkeit nicht gewerbsmäßig ausführt. Der 
Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die Inanspruch-
nahme als Halter von Hunden, die nach den Verordnungen 
oder den Gesetzen des jeweiligen Bundeslandes, in dem die 
Hunde gehalten werden, als gefährlich oder als Kampfhunde 
eingestuft sind oder für die das Bestehen einer Haftpflicht-
versicherung nachzuweisen ist. Der Versicherungsschutz er-
streckt sich ebenfalls nicht auf die Inanspruchnahme aus 
dem Halten, Hüten und Verwenden von Pferden, Kleinpfer-
den, Maultieren, Eseln, Ponys;  

 
2.7 aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen einschließ-

lich der Vorführung von Produkten und Fabrikationsmetho-
den sowie der Abgabe von Werbematerial, Werbegeschen-
ken, Proben, Produktmustern und der Bewirtung der Messe-
gäste während dieser Veranstaltungen;  

 
2.8 aus Reklameeinrichtungen (z. B. Transparenten, Reklameta-

feln, Leuchtröhren und dergleichen);  

 
2.9 aus betrieblichen Veranstaltungen (z. B. Betriebsfeiern und  

-ausflügen, „Tag der offenen Tür“ sowie aus der Durchfüh-
rung von Betriebs- und Baustellenbesichtigungen und -bege-
hung). Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haft-

pflicht der Betriebsangehörigen aus der Betätigung im Inte-
resse der Veranstaltung, soweit es sich nicht um rein private 
Handlungen oder Unterlassungen handelt;  

 
2.10 als Inhaber von Verkaufsstellen (auch Marktstand) oder eines 

Fachhandelsgeschäftes (auch Ausstellung) zum Zwecke des 
versicherten Betriebes;  

 
2.11 aus dem Besitz und der Verwendung von nicht selbst fahren-

den Arbeitsmaschinen oder -geräten. Eingeschlossen ist das 
gelegentliche Verleihen oder die sonstige Überlassung der 
oben genannten Arbeitsgeräte anlässlich Arbeiten auf der 
gemeinsamen Baustelle, sofern sich diese Maschinen oder 
Geräte im Eigentum des Versicherungsnehmers befinden. 
Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht der Personen, 
denen diese Sachen überlassen worden sind;  

 
2.12 aus Montage-, Installations-, Wartungs- oder Reparaturarbei-

ten auf fremden Grundstücken;  

 
2.13 aus Schweiß-, Schneid- oder Brennarbeiten;  

 
2.14 aus dem Besitz und der Verwendung von Gerüsten, Arbeits- 

und Hubbühnen, Kränen und Winden für Zwecke des versi-
cherten Betriebes. Eingeschlossen ist das gelegentliche Ver-
leihen oder die sonstige Überlassung der oben genannten 
Arbeitsgeräte anlässlich Arbeiten auf der gemeinsamen Bau-
stelle, sofern sich diese Geräte im Eigentum des Versiche-
rungsnehmers befinden. Nicht versichert ist die persönliche 
Haftpflicht der Personen, denen diese Sachen überlassen 
worden sind;  

 
2.15 aus dem erlaubten Besitz und dem zulässigen Gebrauch von 

Schusswaffen und Munition. Nicht versichert sind der Besitz 
und Gebrauch von Waffen zu Jagdzwecken oder zu strafba-
ren Handlungen. Eine bereits bestehende Jagdhaftpflicht-
Versicherung geht dieser Deckung vor;  

 
2.16 aus dem Handel und dem Vertrieb von Produkten im Internet;  

 
2.17 aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage (=Anlage zur 

Umwandlung von Sonnenenergie in elektrischen Strom) auf 
dem Betriebsgrundstück  

2.17.1 wegen Schäden, die im Zusammenhang stehen mit der 
Einspeisung von elektrischem Strom in das Netz des örtlichen 
Netzbetreibers auf dem im Versicherungsschein bezeichne-
ten Grundstück;  

2.17.2 wegen Rückgriffsansprüchen der Strom abnehmenden 
Netzbetreiber oder Dritter aus Versorgungsstörungen. Nicht 
versichert sind Ansprüche von Letztverbrauchern aus der di-
rekten Versorgung mit elektrischem Strom. Letztverbraucher 
sind Kunden, die Energie für den eigenen Verbrauch kaufen.  

 
2.18 aus dem Betrieb einer Solarthermieanlage auf dem Betriebs-

grundstück. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht für 
Schäden aus der Abgabe von Warmwasser an Mieter oder 
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Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem SGB VII han-
delt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den be-
amtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge 
des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt 
werden.  

 
 
3 Mitversicherte Personen  

3.1 Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrages die persönliche 
gesetzliche Haftpflicht  

3.1.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und 
solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung 
des versicherten Betriebes oder eines Teils desselben ange-
stellt hat, in dieser Eigenschaft;  

3.1.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen und in den Betrieb 
des Versicherungsnehmers eingegliederten Personen (Mitar-
beiter fremder Unternehmen, Leiharbeiter, Praktikanten, an-
gestellte Betriebsärzte (auch bei Nothilfe außerhalb der be-
trieblichen Tätigkeit), Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ge-
mäß Arbeitssicherheitsgesetz), Sicherheitsbeauftragte (ge-
mäß § 22 Sozialgesetzbuch SGB VII), Beauftragte für 
Immissionsschutz, Strahlenschutz, Gewässerschutz, Abfallbe-
seitigung, Datenschutz und dergleichen) sowie freie Mitar-
beiter aus ihrer Betätigung für den Versicherungsnehmer für 
Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtung 
verursachen. Eine für freie Mitarbeiter bestehende Haft-
pflichtversicherung geht dieser Deckung vor.  

 
3.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei 

denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im 
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem SGB VII han-
delt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den be-
amtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge 
des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt 
werden.  

 
3.3 Mitversichert ist ferner die persönliche gesetzliche Haftpflicht 

der aus den Diensten des Versicherungsnehmers ausge-
schiedenen – ehemaligen – gesetzlichen Vertreter und der 
sonstigen Betriebsangehörigen aus ihrer früheren Tätigkeit 
für den Versicherungsnehmer, soweit der Versicherungsfall 
während der Laufzeit des Vertrages eingetreten ist.  

 
 
4 Subunternehmerbeauftragung  

4.1 Im Rahmen des Vertrages und der im Versicherungsschein 
aufgeführten Betriebsbeschreibung ist die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers aus der Beauftragung 
fremder Unternehmen mit der Ausführung von Verrichtun-
gen im Interesse des versicherten Betriebes mitversichert.  

 
4.2 Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht der fremden 

Unternehmen und ihrer Betriebsangehörigen.  

 
 
5 Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften mit 

Insolvenzklausel  

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnah-
me an Arbeits- oder Liefergemeinschaften auch dann, wenn 
sich der Haftpflichtanspruch gegen die Arbeits- oder Liefer-
gemeinschaft selbst richtet. Für die Teilnahme an Arbeits- 
oder Liefergemeinschaften gelten unbeschadet der sonsti-
gen Vertragsbedingungen (insbesondere der Versicherungs-
summen) folgende Bestimmungen:  

 
5.1 Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote be-

schränkt, welche der prozentualen Beteiligung des Versiche-
rungsnehmers an der Arbeits- oder Liefergemeinschaft ent-
spricht. Dabei ist es unerheblich, welcher Partnerfirma die 
Schaden verursachenden Personen oder Sachen (Arbeitsma-

schinen, Baugeräte, Baumaterialien usw.) angehören. Ist eine 
prozentuale Beteiligung nicht vereinbart, so gilt der verhält-
nismäßige Anteil entsprechend der Anzahl der Partner der 
Arbeitsgemeinschaft.  

 
5.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche 

wegen Schäden an den von den einzelnen Partnern in die 
Arbeitsgemeinschaft eingebrachten oder von der Arbeits-
gemeinschaft beschafften Sachen und allen sich daraus er-
gebenden Vermögensschäden, gleichgültig, von wem die 
Schäden verursacht wurden.  

 
5.3 Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprüche der Partner der 

Arbeits- oder Liefergemeinschaft untereinander sowie An-
sprüche der Arbeits- oder Liefergemeinschaft gegen die 
Partner und umgekehrt.  

 
5.4 Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb der 

vereinbarten Versicherungssummen über Ziffer 5.1 hinaus 
für den Fall, dass über das Vermögen eines Partners das In-
solvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse 
abgelehnt worden ist und für diesen Partner wegen Nicht-
zahlung seines Beitrages kein Versicherungsschutz besteht. 
Ersetzt wird der dem Versicherungsnehmer zugewachsene 
Anteil, soweit für den Versicherungsnehmer nach dem Aus-
scheiden des Partners und der dadurch erforderlichen Ausei-
nandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.  

 
5.5 Versicherungsschutz im Rahmen der Ziffer 5.1 bis 5.4 besteht 

auch für die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst.  

 
 
6 Nachhaftung  

Wird der Versicherungsvertrag allein aus Gründen der end-
gültigen und völligen Betriebs- und/oder Produktions- und 
Lieferungseinstellung (nicht aus irgendwelchen anderen 
Gründen, wie z. B. Änderung der Rechtsform, Kündigung 
durch einen Vertragspartner) beendet, besteht – mit Aus-
nahme der Umwelthaftpflicht-Versicherung – Versicherungs-
schutz im Umfange dieses Vertrages bis 5 Jahre nach Ver-
tragsbeendigung. Voraussetzung der Eintrittspflicht des Ver-
sicherers ist jedoch, dass die Haftpflichtversicherung zuvor 
mindestens 1 Versicherungsjahr bestanden hat. Andernfalls 
bedarf die Nachhaftung einer besonderen Vereinbarung.  

 
 
7 Schiedsgerichtsvereinbarungen  

7.1 Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor Eintritt 
eines Versicherungsfalles beeinträchtigt den Versicherungs-
schutz nicht, wenn das Schiedsgericht folgenden Mindestan-
forderungen entspricht:  

7.1.1 Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei Schiedsrich-
tern. Der Vorsitzende muss Jurist sein und soll die Befähi-
gung zum Richteramt haben. Haben die Parteien ihren Fir-
mensitz in verschiedenen Ländern, darf er keinem Land der 
Parteien angehören.  

7.1.2 Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem Recht und 
nicht lediglich nach billigem Ermessen (ausgenommen im 
Falle eines Vergleichs, sofern die Mitwirkung am Verfahren 
ermöglicht wurde). Das anzuwendende materielle Recht 
muss bei Abschluss der Schiedsgerichtsvereinbarung festge-
legt sein.  

7.1.3 Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und begrün-
det. In seiner Begründung sind die die Entscheidung tragen-
den Rechtsnormen anzugeben.  

 
7.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet dem Versicherer 

die Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren unverzüglich 
anzuzeigen und dem Versicherer die Mitwirkung am 
Schiedsgerichtsverfahren entsprechend der Mitwirkung des 
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Versicherers am Verfahren des ordentlichen Rechtsweges zu 
ermöglichen. Hinsichtlich der Auswahl des vom Versiche-
rungsnehmer zu benennenden Schiedsrichters ist dem Versi-
cherer eine entscheidende Mitwirkung einzuräumen.  

 
 
8 Versehensklausel  

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf versehent-
lich nicht gemeldete Risiken, die im Rahmen des versicherten 
Betriebes liegen und weder nach den Allgemeinen noch Be-
sonderen Bedingungen des Vertrages von der Versicherung 
ausgeschlossen sind. Der Versicherungsnehmer ist verpflich-
tet, sobald er sich des Versäumnisses bewusst geworden ist, 
unverzüglich die entsprechende Anzeige zu erstatten und 
den danach zu vereinbarenden Beitrag vom Gefahreneintritt 
an zu entrichten.  

 
 
9 Kumulklausel  

Besteht für mehrere Versicherungsfälle, die  

– auf derselben Ursache beruhen oder  

– auf den gleichen Ursachen beruhen, wenn zwischen 
diesen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitli-
cher Zusammenhang besteht,  

für den Versicherungsnehmer Versicherungsschutz im Rah-
men verschiedener Abschnitte dieses Vertrages oder sowohl 
im Rahmen dieses Vertrages als auch eines anderen Haft-
pflichtversicherungsvertrages beim Versicherer, so ist die Er-
satzleistung des Versicherers aus diesen Abschnitten/Ver-
trägen insgesamt auf die höchste der je Versicherungsfall in 
diesen Abschnitten/Verträgen vereinbarten Versicherungs-
summen begrenzt. In diesem Fall gelten die Versicherungs-
fälle in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste Versi-
cherungsfall eingetreten ist.  

 
 
10 Konventionelles Produktrisiko  

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen In-
halts des Versicherungsnehmers für Personen-, Sach- und 
daraus entstandenen Vermögensschäden (nicht reine Ver-
mögensschäden und auch nicht Schäden, die im Rahmen ei-
ner Erweiterten Produkthaftpflichtversicherung zu versichern 
sind), soweit diese Schäden durch vom Versicherungsnehmer  

– hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse,  

– erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen  

verursacht wurden. Der Versicherungsschutz beginnt mit 
dem Zeitpunkt, in dem die Erzeugnisse in den Verkehr ge-
bracht wurden, die Arbeiten abgeschlossen  

sind oder die Leistungen ausgeführt wurden.  

 
 
11 Versicherungssummen/Maximierung/Selbstbehalte/ 

Sublimits  

11.1 Es gelten die im Versicherungsschein genannten Versiche-
rungssummen für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. 
Sie bilden jeweils die Höchstentschädigung je Versicherungs-
fall. Die Versicherungssummen stehen für alle Versicherungs-
fälle eines Versicherungsjahres zweimal zur Verfügung.  

 
11.2 Besondere Versicherungssummen (Sublimits im Rahmen der 

oben genannten Versicherungssummen) und/oder Selbst-
behalte und/oder Jahresschadenmaximierungen sind im Ein-
zelfall innerhalb der nachstehenden Vertragsteile vereinbart.  

 
12 Prämienberechnungsgrundlagen  

Sofern die Versicherungsprämie nach der Jahreslohn- und  
-gehaltssumme (LGS) oder nach dem Jahresumsatz oder 

nach der Anzahl der tätigen Personen berechnet wird, gelten 
folgende Regelungen.  

12.1 Die Jahreslohn- und -gehaltssumme berechnet sich nach der 
LGS aller im Betrieb tätigen Personen einschließlich Entgelte 
für Leiharbeitnehmer(innen), wobei für Geschäftsführer, In-
haber oder Teilhaber jeweils mindestens eine fiktive LGS von 
25.000 Euro anzusetzen ist, sofern nicht ein höheres Entgelt 
vereinbart ist.  

 
12.2 Der Jahresumsatz berechnet sich aus allen Erlösen aus eigenen 

Erzeugnissen, Leistungen, Arbeiten, dem Verkauf von Waren 
oder anderen Geschäften – abzüglich Mehrwertsteuer.  

 
12.3 Die Anzahl der Personen berechnet sich nach der Anzahl der 

durchschnittlich im Versicherungsjahr im Betrieb tätigen Per-
sonen einschließlich Inhaber und/oder Geschäftsführer, wo-
bei  

– vier (4) geringfügig Beschäftigte (= Pauschalbesteuerte, 
400 Euro Kräfte, Heimarbeiter)  

– zwei (2) Teilzeitkräfte, Saisonarbeiter, Leiharbeiter, Aus-
zubildende  

wie eine (1) Vollzeitkraft berechnet werden.  

 
 
 
TEIL B Risikoausschlüsse und Risikobegrenzungen  

1 Generelle Risikoausschlüsse 

Ausgenommen von der Versicherung und besonders zu ver-
sichern ist, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versi-
cherung gegeben oder nach Besonderen Bedingungen oder 
Risikobeschreibungen ohne besonderen Beitrag mitversi-
chert ist, insbesondere Ansprüche  

 
1.1 aus Tätigkeiten, die weder dem versicherten Betrieb oder 

Beruf eigen, noch sonst dem versicherten Risiko zuzurechnen 
sind;  

 
1.2 wegen Personenschäden durch im Geltungsbereich des 

Arzneimittelgesetzes (AMG) an Verbraucher abgegebene 
Arzneimittel, für die der Versicherungsnehmer in der Eigen-
schaft als pharmazeutischer Unternehmer i. S. des AMG eine 
Deckungsvorsorge zu treffen hat;  

 
1.3 aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Spreng-

stoffen oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie 
aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feuerwerken;  

 
1.4 aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von 

Personen oder Sachen sowie aus der selbstständigen und 
nichtselbstständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb;  

 
1.5 wegen Bergschäden (i. S. des § 114 BBergG), soweit es sich 

handelt um die Beschädigung von Grundstücken, deren Be-
standteilen und Zubehör sowie wegen Schäden beim Berg-
baubetrieb (i. S. des § 114 BBergG) durch schlagende Wetter, 
Wasser- und Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplo-
sionen;  

 
1.6 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, 

anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unru-
hen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Ver-
fügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das 
gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich  
elementare Naturkräfte ausgewirkt haben;  

 
1.7 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive 

oder exemplary damages;  
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1.8 nach den Art. 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusam-
menhang stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 des 
französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen 
anderer Länder;  

 
1.9 aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse;  

 
1.10 wegen Schäden an Kommissionsware (auch Tiere);  

 
1.11 aus dem Halten und/oder Hüten von Kampfhunden oder 

gefährlichen Hunden; Kampfhunde/gefährliche Hunde:  

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die Inan-
spruchnahme als Halter oder Hüter von Hunden, die nach 
den Verordnungen oder den Gesetzen des jeweiligen Bun-
deslandes, in dem die Hunde gehalten werden, als gefährlich 
oder als Kampfhunde eingestuft sind oder für die das Beste-
hen einer Haftpflichtversicherung nachzuweisen ist.  

 
1.12 gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden 

Mitversicherten), die den Schaden durch bewusst gesetz-, 
vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit brennba-
ren oder explosiblen Stoffen verursachen;  

 
1.13 wegen Schäden durch Stollen-, Tunnel-, Untergrundbau 

(auch bei offener Bauweise), Unterwasserarbeiten sowie den 
Betrieb von Steinbrüchen, Sandgruben und Minen;  

 
1.14 wegen Schäden durch Einwirkung von elektrischen, magne-

tischen und/oder elektromagnetischen Feldern oder Wellen;  

 
1.15 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prü-

fender oder gutachterlicher Tätigkeiten; 

 
1.16 aus der Herstellung von Tabak-/Tabakwaren sowie der In-

anspruchnahme von Handelsketten, die Tabakwaren unter 
eigenem Namen vertreiben;  

 
1.17 aus Schäden durch Abbruch- und/oder Einreißarbeiten von 

Bauwerken oder Bäumen, sofern nicht an anderer Stelle die-
ses Vertrages eine besondere Vereinbarung mit dem Versi-
cherer getroffen wurde;  

 
1.18 aus Sprengungen;  

 
1.19 aus Schäden durch Einsammeln, Beförderung, Zwischenlage-

rung, Beseitigung, Behandlung und Verwertung von Abfällen 
und/oder Reststoffen, soweit es sich nicht um eine kurzfristi-
ge Zwischenlagerung eigener Abfällen und/oder Reststoffe 
auf dem Betriebsgelände handelt;  

 
1.20 aus Schäden durch  

– Softwareerstellung, -handel, -implementierung, -pflege  

– IT-Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung  

– Netzwerkplanung, -installation, -integration, -pflege  

und alle damit verbundenen Beratungsleistungen  

 
1.21 aus Schäden durch Tätigkeiten als Provider für  

– die Zugangsvermittlung ins Internet (z. B. Access Provi-
ding)  

– das Bereithalten fremder Inhalte (z. B. Host Providing)  

– das Bereithalten eigener Inhalte (z. B. Content Providing)  

– das Zur-Verfügung-Stellen von Anwendungsprogram-
men, auf die über das Internet zugegriffen werden kann 
(Application Service Providing)  

– den Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken  

 
1.22 aus Schäden durch  

– Hardware-Handel, -Modifizierung (Nachrüstung),  -Ins-
tallation, -Wartung, -Herstellung  

– Herstellung und Handel von/mit Mess-, Steuer- und Re-
geltechnik und alle damit verbundenen Beratungsleis-
tungen.  

 
 
2 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger, Wasserfahr-

zeuge, Luft- und Raumfahrzeuge  

2.1 Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge  

2.1.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein  

Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftrag-
te Person durch den Gebrauch eines Kfz oder Kfz-Anhängers 
verursachen.  

2.1.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ih-
nen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch 
eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter 
oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen 
werden.  

2.1.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.  

2.1.4 Eine Tätigkeit der in Ziffer 2.1.1 und 2.1.2 genannten Perso-
nen an einem Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeug ist kein 
Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser 
Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn 
das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.  

 
2.2 Luft-/Raumfahrzeuge  

2.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ih-
nen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch 
eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie 
als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in 
Anspruch genommen werden.  

2.2.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.  

2.2.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus  

– der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Liefe-
rung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen von 
Luft- oder Raumfahrzeugen soweit die Teile ersichtlich 
für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den 
Einbau in Luft- oder Raumfahrzeugen bestimmt waren,  

– Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Über-
holung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raum-
fahrzeugen oder deren Teilen,  

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der 
mit diesen beförderten Sachen, der Insassen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen sonsti-
ger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge.  

 
 
3 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend 

gemacht werden  

Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt:  

3.1 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abwei-
chend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die Versiche-
rungssumme angerechnet. Kosten sind: Anwalts-, Sachver-
ständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur 
Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach 
Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungs-
kosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst 
entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung 
des Versicherers entstanden sind;  
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3.2 Bei Versicherungsfällen, die in USA/US-Territorien und Kana-
da geltend gemacht werden, gilt: Die Selbstbeteiligung des 
Versicherungsnehmers an jedem Versicherungsfall beträgt 
10 % der Ersatzleistung, mindestens 5.000 Euro, höchstens 
50.000 Euro. Kosten gelten als Schadensersatzleistungen.  

 
3.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 

Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen 
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Eu-
ro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion ge-
legenen Geldinstitut angewiesen ist.  

 
 
 
TEIL C Deckungserweiterungen  

1 Abbruch- und Einreißarbeiten  

1.1 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus Anlass von Abbruch- und Einreißarbeiten 
an Bauwerken oder Bäumen.  

 
1.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden und 

allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, die in ei-
nem Umkreis entstehen, dessen Radius der Höhe des einzu-
reißenden Bauwerkes oder Baumes entspricht. Ziffer 7.10 (b) 
AHB bleibt unberührt.  

 
 
2 Abhandenkommen von Sachen der Betriebsange-

hörigen und Besucher  

2.1 Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und 
abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers aus dem Abhandenkommen von 
Sachen (einschließlich Kraftfahrzeuge und Fahrräder mit Zu-
behör) der Betriebsangehörigen und Besucher und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, sofern das Abhan-
denkommen die ursächlich zusammenhängende Folge eines 
Ereignisses ist, das mit dem versicherten Betrieb in räumli-
cher oder tätigkeitsbedingter Verbindung steht.  

 
2.2 Ausgenommen hiervon sind Geld, Wertpapiere (einschl. 

Sparbücher), Scheckhefte, Scheck- und Kreditkarten, Urkun-
den, Kostbarkeiten und andere Wertsachen.  

 
2.3 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versiche-

rungssumme für Sachschäden je Versicherungsfall 1.000.000 
Euro, höchstens 2.000.000 Euro für alle Versicherungsfälle ei-
nes Versicherungsjahres.  

 
 
3 Abhandenkommen von fremden Schlüsseln  

3.1 Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und 
abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers aus dem Abhandenkommen von 
fremden Schlüsseln für Gebäude und Räume (auch General-
schlüssel bzw. Codekarten für eine Schließanlage), die sich 
rechtmäßig im Gewahrsam des Versicherungsnehmers be-
funden haben.  

Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche 
Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige 
Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen (auch 
Neucodierung) sowie für vorübergehende Sicherungsmaß-
nahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Ta-
gen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust 
des Schlüssels festgestellt wurde.  

3.2 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche aus Folgeschäden eines 
Schlüsselverlustes (z. B. wegen Einbruchs und/oder Abhan-
denkommen von Sachen in Räumen und Gebäuden) sowie 

Ansprüche aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln 
sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen (z. B. Kfz.).  

 
3.3 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versiche-

rungssumme für Sachschäden je Versicherungsfall 1.000.000 
Euro, höchstens 2.000.000 Euro für alle Versicherungsfälle ei-
nes Versicherungsjahres. Der Versicherungsnehmer beteiligt 
sich an jedem Versicherungsfall mit 250 Euro.  

 
 
4 Abwässersachschäden  

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.14 (1) AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen 
Sachschäden durch Abwässer einschließlich solcher Sach-
schäden, die durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßen-
kanals auftreten, sofern es sich nicht um ausgeschlossene 
Umweltschäden gemäß Ziffer 7.10 (b) AHB handelt. Ausge-
schlossen bleiben jedoch Ansprüche wegen Schäden an 
Entwässerungsleitungen durch Verschmutzungen und Ver-
stopfungen und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden.  

 
 
5 Ansprüche der gesetzlichen Vertreter des Versiche-

rungsnehmers  

5.1 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.5 (3) AHB – 
gesetzliche Haftpflichtansprüche der gesetzlichen Vertreter 
des Versicherungsnehmers und deren Angehörigen, wenn 
der Schaden durch einen Umstand verursacht wird, für den 
der gesetzlicher Vertreter nicht persönlich verantwortlich ist.  

 
5.2 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche aus Personenschäden, 

bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem SGB VII 
handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den 
beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder in-
folge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zuge-
fügt werden.  

 
 
6 Ansprüche der Versicherungsnehmer untereinander  

6.1 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 (2) AHB – 
gesetzliche Haftpflichtansprüche der Versicherungsnehmer 
untereinander wegen Personen- und/oder Sachschäden.  

 
6.2 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche aus Personenschäden, 

bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem SGB VII 
handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den 
beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder in-
folge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zuge-
fügt werden.  

 
 
7 Ansprüche mitversicherter Personen untereinander  

7.1 Eingeschlossen sind – in teilweiser Abänderung von Ziffer 7.4 
(3) AHB – gesetzliche Haftpflichtansprüche mitversicherter 
natürlicher Personen untereinander wegen  

7.1.1 Personenschäden, bei denen es sich nicht um Arbeitsunfälle 
in dem Unternehmen handelt, in dem die Schaden verursa-
chende Person beschäftigt ist;  

7.1.2 Sachschäden, sofern diese mehr als 50 Euro je Versicherungs-
fall betragen;  

7.1.3 Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutz-
gesetzen im Umfang von Teil C dieses Vertrages, soweit es 
sich nicht um Ansprüche aus rein privaten Handlun-
gen/Unterlassungen handelt.  
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8 Auslandsschäden  

8.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im 
Ausland vorkommender Versicherungsfälle  

8.1.1 aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an 
Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten;  

8.1.2 durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind, ohne dass 
der Versicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder hat lie-
fern lassen;  

8.1.3 durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer ins europäi-
sche Ausland geliefert hat, hat liefern lassen oder die dorthin 
gelangt sind;  

 
Zu 8.1.2 und 8.1.3:  

Für Versicherungsfälle in den USA, US-Territorien oder Kana-
da durch Erzeugnisse, die im Zeitpunkt ihrer Auslieferung 
durch den Versicherungsnehmer oder durch vom Versiche-
rungsnehmer beauftragte Dritte (auch Export über Dritte) er-
sichtlich für eine Lieferung in die USA, US-Territorien oder 
nach Kanada bestimmt waren, besteht kein Versicherungs-
schutz.  

Ebenso nicht versichert ist die Inanspruchnahme für im Aus-
land gelegene Betriebsstätten, z. B. Produktions- oder Ver-
triebsniederlassungen, Lager und dgl. sowie eine Erweite-
rung des Export-, Arbeits- oder Leistungsrisikos auf Länder 
außerhalb Europas.  

 
8.2 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im 
europäischen Ausland vorkommenden Versicherungsfällen 
aus Bau-, Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten (auch 
Inspektion und Kundendienst) oder sonstigen Leistungen im 
Inland oder europäischen Ausland.  

 
8.3 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und 

Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungs-
nehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durchfüh-
rung von Arbeiten betraut worden sind. Eingeschlossen blei-
ben jedoch gesetzliche Haftpflichtansprüche gegen den Ver-
sicherungsnehmer, den gesetzlichen Vertreter des Versiche-
rungsnehmers oder gegen Personen, die der Versicherungs-
nehmer zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten 
Betriebes oder einen Teiles desselben angestellt hat, aus Ar-
beitsunfällen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen 
des Sozialgesetzbuches VII unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB);  

 
8.4 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abwei-

chend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die Versiche-
rungssumme angerechnet.  

Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Ge-
richtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, 
die der Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch 
dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versichers entstan-
den sind.  

 
8.5 Bei Versicherungsfällen in den USA/US-Territorien und Kana-

da oder in den USA/US-Territorien und Kanada geltend ge-
machten Ansprüchen gilt:  

Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem 
Versicherungsfall beträgt 10% der Ersatzleistung, mindestens 
5.000 Euro, höchstens 50.000 Euro. Kosten gelten als Scha-
densersatzleistungen.  

 
8.6 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 

Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen 
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Eu-

ro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion ge-
legenen Geldinstitut angewiesen ist.  

 
 
9 Datenlöschkosten  

9.1 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden durch versehentliche Daten-
löschung, Datenbeschädigung, Beeinträchtigung der Daten-
ordnung oder sonstiger Nichtverfügbarkeit von Daten, die 
durch mangelhaft ausgeführte Elektroinstallationen (nicht 
Wartung, Reparatur und Installation von Hard-/Software) 
entstanden sind und alle sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden. Derartige Schäden werden wie Sachschäden 
behandelt.  

 
9.2 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Sach- und/oder 

Vermögensschäden  

9.2.1 an Kraft-, Luft-/ Raum-, Schienen- und Wasserfahrzeugen;  

9.2.2 durch fehlerhafte IT-Analyse, -Beratung, Planung, Einweisung 
und / oder Schulung;  

9.2.3 durch vom Versicherungsnehmer hergestellte, ergänzte und/ 
oder modifizierte Hard- und Software sowie Softwarepflege;  

9.2.4 durch fehlerhafte Datenerfassung, -bearbeitung und /oder  
-verarbeitung;  

9.2.5 durch Software u. dgl. die geeignet ist, die bestehende Da-
tenordnung zu zerstören oder negativ zu beeinflussen (z. B. 
„Software-Viren“, „Trojanische Pferde“ etc.);  

9.2.6 sowie alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden wie 
Betriebsstillstand, Produktionsausfall etc.;  

 
9.3 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versiche-

rungssumme für Sachschäden 1.000.000 Euro je Versiche-
rungsfall, höchstens 2.000.000 Euro für alle Versicherungsfäl-
le eines Versicherungsjahres zur. Der Versicherungsnehmer 
beteiligt sich an jedem Versicherungsfall mit 250 Euro.  

 
 
10 Fehlen vereinbarter Eigenschaften  

10.1 Eingeschlossen sind – insoweit abweichend von Ziffern 1.1, 1.2 
und 7.3 AHB – auf Sachmängeln beruhende Schadensersatzan-
sprüche Dritter im gesetzlichen Umfang aus Personen-, 
Sach- und daraus entstandener weiterer Schäden, wenn der 
Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit sei-
nem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Er-
zeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensu-
nabhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang 
vorhanden sind.  

 
10.2 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche 

aus Garantien oder aufgrund sonstiger vertraglicher Haf-
tungserweiterungen, soweit es sich nicht um im Sinne von 
Abs. 1 versicherte Vereinbarungen bestimmter Eigenschaften 
von Erzeugnissen, Arbeiten und Leistungen bei Gefahrüber-
gang handelt, für die der Versicherungsnehmer verschulden-
sunabhängig im gesetzlichen Umfang einzustechen hat.  

 
 
11 Internetnutzung  

11.1 Versichertes Risiko :  

Versichert ist, – insoweit abweichend von Ziffer 7.7, 7.15 und 
7.16 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers für Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung 
und der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, 
per E-Mail oder mittels Datenträger, soweit es sich handelt 
um Schäden aus  

11.1.1 der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder 
Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten 
durch Computerviren und/oder andere Schadprogramme;  
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11.1.2 der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der 
Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei 
Dritten und zwar wegen sich daraus ergebender Personen- 
und Sachschäden, nicht jedoch weiterer Datenveränderun-
gen sowie der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten 
Daten bzw. Erfassung/korrekten Speicherung nicht oder feh-
lerhaft erfasster Daten;  

11.1.3 der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Daten-
austausch;  

Für Ziffer 11.1.1 bis 11.1.3 gilt:  

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass die auszutau-
schenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten durch 
Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken (z. B. Viren-
scanner, Firewall) gesichert oder geprüft werden bzw. wor-
den sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Diese 
Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen. Verletzt der 
Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt Ziffer 26 AHB 
(Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten);  

11.1.4 der Verletzung von Persönlichkeitsrechten, insoweit besteht 
auch Versicherungsschutz für immaterielle Schäden, nicht 
jedoch aus der Verletzung von Urheberrechten;  

11.1.5 der Verletzung von Namensrechten, insoweit besteht auch 
Versicherungsschutz für immaterielle Schäden.  

11.1.6 Für Ziffer 11.1.4 und 11.1.5 gilt:  

In Erweiterung von Ziffer 1.1 AHB ersetzt der Versicherer Ge-
richts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Er-
lass einer einstweiligen Verfügung gegen den Versiche-
rungsnehmer begehrt wird, auch wenn es sich um Ansprü-
che auf Unterlassung oder Widerruf handelt sowie Gerichts- 
und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder Widerrufsklage 
gegen den Versicherungsnehmer.  

Voraussetzung für die Leistung des Versicherers ist, dass der 
Versicherer vom Beginn eines Verfahrens unverzüglich, spä-
testens fünf Werktage nach Zustellung der Klage-, Antrag-
schrift oder des Gerichtsbeschlusses, vollständig unterrichtet 
wird. Auf Ziffer 25.5 AHB wird hingewiesen.  

 
11.2 Versicherungssumme/Sublimit/Serienschaden/Anrechnung 

von Kosten  

11.2.1 Die Versicherungssumme für diese Deckungserweiterung 
beträgt 1.000.000 Euro und stellt zugleich die Höchstersatz-
leistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
dar.  

11.2.2 Innerhalb dieser Versicherungssumme beträgt die Höchster-
satzleistung 100.000 Euro für Schäden im Sinne der Ziffer 
11.1.5.  

11.2.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-
tende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der 
im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetre-
ten ist, wenn diese  

– auf derselben Ursache,  

– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sach-
lichem und zeitliche Zusammenhang oder  

– auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstel-
lung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln beru-
hen. Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.  

11.2.4 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abwei-
chend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistung auf die Versiche-
rungssumme angerechnet.  

Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Ge-
richtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, 
die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch 
dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind.  

 
11.3 Auslandsschäden:  

Versicherungsschutz besteht – abweichend von Ziffer 7.9 
AHB – für Versicherungsfälle im Ausland. Dies gilt jedoch nur, 
soweit die versicherten Haftpflichtansprüche – abweichend 
von Ziffer 8 Teil C – Auslandsschäden – in europäischen Staa-
ten und nach dem Recht europäischer Staaten geltend ge-
macht werden.  

 
11.4 Nicht versicherte Risiken:  

Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten 
Tätigkeiten und Leistungen:  

– Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;  

– IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schu-
lung;  

– Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -war-
tung, -pflege;  

– Bereithalten fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-
Service-Providing;  

– Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken;  

– Betrieb von Telekommunikationsnetzen;  

– Anbieten von Zertifizierungsdiensten i. S. d. SigG/SigV;  

– Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Ab-
schluss einer Vermögensschadenhaftpflichtversiche-
rung bestehen.  

 
11.5 Ausschlüsse/Risikoabgrenzungen:  

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind ergänzend zu 
Ziffer 7 AHB Ansprüche  

11.5.1 die im Zusammenhang stehen mit  

– massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten  
elektronisch übertragenen Informationen (z. B. Spam-
ming),  

– Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich be-
stimmte Informationen über Internet-Nutzer gesam-
melt werden können;  

11.5.2 wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem Versi-
cherungsnehmer oder dessen Gesellschaftern durch Kapital 
mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen 
Leitung stehen, geltend gemacht werden;  

11.5.3 gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicher-
ten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Abweichen 
von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften sowie von 
schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen des Auftrag-
gebers oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen 
herbeigeführt haben.  

 
 
12 Kraftfahrzeuge, selbst fahrende Arbeitsmaschinen, 

Stapler, Anhänger  

12.1 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers für Schäden aus dem Besitz, Halten und dem 
Gebrauch von Kraftfahrzeugen, selbst fahrenden Arbeitsma-
schinen, Staplern und Anhängern, abweichend von Ziffer 2 
Teil B, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen:  

12.1.1 Auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen alle Kraftfahrzeuge 
und Anhänger ohne Rücksicht auf deren bauartbedingte 
Höchstgeschwindigkeit;  

12.1.2 Auf bedingt/beschränkt öffentlichen Wegen und Plätzen 
und/oder im öffentlichen Verkehrsraum  

12.1.2.1 alle Kraftfahrzeuge, mit einer bauartbedingten Höchstge-
schwindigkeit von nicht mehr als 6 km/h;  

12.1.2.2 Stapler, mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit 
von nicht mehr als 20 km/h und die nicht den Vorschriften 
über das Zulassungsverfahren unterliegen;  

12.1.2.3 selbst fahrende Arbeitsmaschinen, mit einer bauartbeding-
ten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 20 km/h und 
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die nicht den Vorschriften über das Zulassungsverfahren un-
terliegen;  

12.1.2.4 Anhänger, die nicht den Vorschriften über das Zulassungs-
verfahren unterliegen und nicht in Verbindung mit einem 
versicherungspflichtigen Zugfahrzeug stehen.  

 
12.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer ge-

braucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug 
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrau-
chen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu 
sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten 
Fahrer gebraucht wird.  

 
12.3 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen 

Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis 
benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu 
sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt 
wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.  

 
Hinweise 

Bedingt/Beschränkt öffentliche Verkehrsflächen, Wege und 
Plätze:  

Bei Betriebsgrundstücken und -grundstücksteilen, die Besu-
chern, Kunden oder Lieferanten zugänglich sind, handelt es 
sich um so genannte beschränkt öffentliche Verkehrsflächen. 
Kraftfahrzeuge mit mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit 
(Hub- und Gabelstapler und selbst fahrende Arbeitsmaschi-
nen jedoch erst mit mehr als 20 km/h Höchstgeschwindig-
keit), die ausschließlich oder gelegentlich auf solchen Be-
triebsgrundstücken oder Baustellen verkehren, sind versiche-
rungspflichtig, mit der Folge, dass eine Kraftfahrzeug-
Haftpflicht-Versicherung nach Maßgabe der Allgemeinen 
Bedingungen für die Kraftfahrt-Versicherung (AKB) abge-
schlossen werden muss. Auch bei einer behördlicherseits er-
teilten Befreiung von der Zulassungspflicht – Ausnahmege-
nehmigung nach § 70 Abs. 1 Ziffer 2 StVZO – bleibt die Versi-
cherungspflicht bestehen.  

Selbstfahrende Arbeitsmaschinen (§ 2 Ziffer 17 FZV):  

Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart und ihren besonderen, 
mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen zur Ver-
richtung von Arbeiten, jedoch nicht zur Beförderung von Per-
sonen oder Gütern bestimmt und geeignet sind. Obwohl 
nicht zulassungspflichtig, müssen Arbeitsmaschinen beim 
Verkehr auf öffentlichen Straßen amtliche Kennzeichen füh-
ren, wenn ihre durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwin-
digkeit 20 km/h übersteigt. Diese sind dann ausschließlich 
nach dem Kraftfahrt-Tarif zu versichern.  

Stapler (§ 2 Ziffer 18 FZV):  

Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart für das Aufnehmen, 
Heben, Bewegen und Positionieren von Lasten bestimmt  
oder geeignet sind. Obwohl nicht zulassungspflichtig, müs-
sen Stapler beim Verkehr auf öffentlichen Straßen amtliche 
Kennzeichen führen, wenn ihre durch die Bauart bestimmte 
Höchstgeschwindigkeit 20 km/h übersteigt. Diese sind dann 
ausschließlich nach dem Kraftfahrt-Tarif zu versichern.  

 
 
13 Mängelbeseitigungsnebenkosten  

13.1 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 1.2 AHB – die 
Kosten, die als Folge eines eingetretenen Sachschadens er-
forderlich sind, um die mangelhafte Werkleistung (Schaden-
ursache) zum Zwecke der Mängelbeseitigung zugänglich zu 
machen und um den vorherigen Zustand wieder herzustel-
len. Ersetzt werden ausschließlich diejenigen Kosten, die im 
unmittelbaren örtlichen Bereich der mangelhaften Werkleis-
tung (Schadenursache) liegen.  

 
13.2 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf den Ersatz von  

13.2.1 Mängelbeseitigungsnebenkosten außerhalb des unmittelba-
ren örtlichen Bereiches der mangelhaften Werkleistung, ins-
besondere Such- und Freilegungskosten;  

13.2.2 Kosten für die Beseitigung des Werkmangels an der Sache 
selbst;  

13.2.3 Mängelbeseitigungsnebenkosten, wenn sie nur zur Nachbes-
serung aufgewendet werden, ohne dass ein Sachschaden 
eingetreten ist.  

 
 
14 Medienverluste / Energiemehrkosten  

14.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 2.2 AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen des 
Verlustes von Flüssigkeiten oder Gasen, soweit es sich um 
Verluste aus den vom Versicherungsnehmer erstellten, In-
stand gehaltenen oder gewarteten Anlagen handelt, die als 
Folge eines mangelhaften Werkes auftreten. Ersetzt wird 
ausschließlich der Wert der verloren gegangenen Gase oder 
Flüssigkeiten, nicht jedoch Folgeschäden.  

 
14.2 Abweichend von Ziffer 2.1 AHB sind mitversichert gesetzliche 

Haftpflichtansprüche wegen Vermögensschäden im Sinne 
von Ziffer 20.2 Teil C dieses Vertrages wegen erhöhten Ener-
gieverbrauchs und erhöhter Energiekosten aufgrund der 
vom Versicherungsnehmer mangelhaft durchgeführten In-
stallationen. Ausgenommen sind Ansprüche infolge der Un-
wirksamkeit von Energiesparmaßnahmen.  

 
14.3 Die Höchstersatzleistung beträgt, wobei Vermögensschäden 

wie Sachschäden behandelt werden, innerhalb der Versiche-
rungssumme für Sachschäden 1.000.000 Euro je Versiche-
rungsfall, höchstens 2.000.000 Euro für alle Versicherungsfäl-
le eines Versicherungsjahres. Der Versicherungsnehmer be-
teiligt sich an jedem Versicherungsfall mit 250 Euro.  

 
 
15 Mietsachschäden  

15.1 Mietsachschäden aus Anlass von Dienst- oder Geschäftsreisen:  

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schä-
den, die anlässlich von Dienst- oder Geschäftsreisen an ge-
mieteten Räumlichkeiten und an deren Ausstattung entste-
hen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.  

 
15.2 Mietsachschäden an Immobilien 

15.2.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 und Ziffer 
7.14 (1) AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden an zu betrieblichen Zwecken ge-
mieteten (nicht geleasten) Gebäuden und/oder Räumen 
(nicht jedoch an Einrichtung, Produktionsanlagen und dgl.) 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

15.2.2 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versiche-
rungssumme für Sachschäden je Versicherungsfall 1.000.000 
Euro begrenzt auf 2.000.000 Euro für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres.  

 
15.3 Mietsachschäden an Arbeitsmaschinen oder -geräten:  

15.3.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7. 
AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
aus Schäden an nicht zulassungspflichtigen und/oder nicht 
versicherungspflichtigen  

– selbst fahrenden Arbeitsmaschinen  

– Staplern  

– oder sonstigen nicht selbst fahrenden Arbeitsmaschi-
nen und -geräten,  

die der Versicherungsnehmer aus Anlass von Arbeiten im 
Rahmen des versicherten Risikos vorübergehend von auf der 
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Baustelle tätigen Firmen kurzfristig gemietet oder geliehen 
(nicht geleast) hat.  

15.3.2 Nicht versichert sind Ansprüche, wenn eine permanente 
Überlassung vorliegt (z. B. zur ständigen, wiederkehrenden 
Durchführung von beauftragten Arbeiten).  

15.3.3 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Schäden infolge 
Transport, Brand, Explosion, Nutzungsausfall oder Abhan-
denkommen der Sache.  

15.3.4 Soweit Versicherungsschutz durch andere Versicherungen 
des Versicherungsnehmers oder dem Geschädigten beste-
hen, gehen diese Versicherungen vor.  

15.3.5 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versiche-
rungssumme für Sachschäden je Versicherungsfall 50.000 Eu-
ro begrenzt auf 100.000 Euro für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres. Der Versicherungsnehmer beteiligt sich 
an jedem Versicherungsfall mit 1.000 Euro.  

 
15.4 Für 15.1 bis 15.3 gilt:  

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche  

15.4.1 von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers;  

15.4.2 von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und 
solchen Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung 
des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben ange-
stellt haben;  

15.4.3 von Angehörigen (siehe Ziffer 7.5 (1) Abs. 2 AHB) der vorge-
nannten Personen sowie von Angehörigen des Versiche-
rungsnehmers;  

15.4.4 von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder 
Gesellschaftern des Versicherungsnehmers durch Kapital 
mehrheitlich verbunden sind und unter einer einheitlichen 
unternehmerischen Leitung stehen;  

15.4.5 aus Abnutzung, Verschleiß oder übermäßiger Beanspru-
chung;  

15.4.6 wegen Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und 
Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gas-
geräten;  

15.4.7 wegen Glasschäden, soweit der Versicherungsnehmer sich 
hiergegen besonders versichern kann;  

15.4.8 aufgrund Schäden durch Brand oder Explosion (Versiche-
rungsschutz besteht im Rahmen der Umwelthaftpflicht-
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serleitungen, Gasrohre und andere Leitungen) sowie Frei- 
und/oder Oberleitungen und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden.  

18.2.2 Für gesetzliche Haftpflichtansprüche aus der Beschädigung 
von Erdleitungen aus Anlass von Arbeiten irgendwelcher Art 
besteht nur dann Versicherungsschutz, wenn die folgenden 
Maßnahmen durchgeführt worden sind:  

18.2.2.1 Vor Ausführung der Arbeiten ist von den zuständigen Stellen 
z. B. Fernmeldeamt, Elektrizitätswerk, Gaswerk, Tiefbauamt, Te-
lekommunikationslinien-/-anlageneigentümer – eine schrift-
liche Auskunft darüber einzuholen, ob und wo an der Ar-
beitsstelle Erdleitungen verlaufen. Ist schriftliche Auskunft 
nicht zu erlangen, so muss das Ergebnis der Ermittlungen 
den zuständigen Stellen durch eingeschriebenen Brief bestä-
tigt werden.  

18.2.2.2 Leitet der Versicherungsnehmer die Bauarbeiten nicht selbst, 
so hat der Versicherungsnehmer das Ergebnis der Ermittlun-
gen zu 18.2.2.1 vor Beginn der Arbeiten dem für die Baustelle 
Verantwortlichen gegen eine schriftliche Empfangsbeschei-
nigung auszuhändigen. Wenn es sich um Telekommunikati-
onslinien und -anlagen handelt, müssen außerdem die „An-
weisung zum Schutze unterirdischer Telekommunikationsli-
nien und -anlagen der Deutschen Telekom AG bei Arbeiten 
anderer (Kabelschutzanweisung)“ – Stand 09.02.2009 – oder 
an deren Stelle erlassene Anweisungen ausgehändigt wer-
den.  

18.2.2.3 Der Beginn der Arbeiten ist den zuständigen Stellen so recht-
zeitig schriftlich mitzuteilen, dass sie erforderliche Siche-
rungsmaßnahmen treffen können.  

18.2.2.4 Jede Beschädigung von Erdleitungen ist den zuständigen 
Stellen sofort zu melden und schriftlich zu bestätigen.  

18.2.3 Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und 
der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten 
Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.  

18.2.4 Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Versiche-
rungsfall mit 250 Euro.  

 
18.3 Unterfangungen, Unterfahrungen  

18.3.1 Eingeschlossen ist – teilweise abweichend von Ziffer 7.14 
AHB und von Ziffer 7.10 (b) AHB – die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers wegen Sachschäden an den zu 
unterfangenden und unterfahrenen Grundstücken, Gebäu-
den, Gebäudeteile und Anlagen und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden. Soweit der vorstehende Ein-
schluss auch Schäden durch Umwelteinwirkung umfasst, be-
steht kein Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-
Basis-Versicherung.  

18.3.2 Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und 
der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten 
Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.  

18.3.3 Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Versiche-
rungsfall mit 250 Euro.  

 
18.4 Sonstige Tätigkeitsschäden  

18.4.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Schä-
den, die an fremden Sachen durch eine gewerbliche oder be-
rufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an oder mit die-
sen Sachen entstanden sind und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, wenn diese Schäden  

18.4.1.1 durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Ver-
sicherungsnehmers an diesen Sachen entstanden sind;  

18.4.1.2 dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer 
diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen und be-
ruflichen Tätigkeit benutzt haben;  

18.4.1.3 durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Ver-
sicherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen 
im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden 
haben.  

18.4.2 Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und 
der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten 
Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.  

18.4.3 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen  

18.4.3.1 Beschädigung von Sachen, die sich bei dem Versicherungs-
nehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung, Reparatur oder zu 
sonstigen Zwecken befinden, befunden haben oder die vom 
Versicherungsnehmer übernommen wurden;  

18.4.3.2 Beschädigung von Fahrzeugen oder Containern einschließ-
lich der Ladung durch/oder beim Be- und Entladen;  

18.4.3.3 Beschädigungen von Leitungen i. S. der Ziffer 18.2 Teil C;  

18.4.3.4 Unterfangungen, Unterfahrungen i. S. der Ziffer 18.3 Teil C;  

 
18.5 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versiche-

rungssumme für Sachschäden je Versicherungsfall 1.000.000 
Euro, begrenzt auf 2.000.000 Euro für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres. Der Versicherungsnehmer betei-
ligt sich an jedem Versicherungsfall mit 250 Euro.  

 
 
19 Verkaufs- und Lieferbedingungen  

Soweit zwischen dem Versicherungsnehmer und einem An-
spruchsteller die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen des Versicherungsnehmers rechtswirksam vereinbart 
sind, wird sich der Versicherer auf einen Haftungsausschluss 
für weitergehende Schäden nicht berufen, wenn der Versi-
cherungsnehmer das ausdrücklich wünscht und er nach den 
gesetzlichen Bestimmungen zur Haftung verpflichtet ist.  

 
 
20 Vermögensschäden  

20.1 Vermögensschäden – Datenschutz  

Mitversichert ist – abweichend von Ziffer 7.16 AHB – die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Ver-
mögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB wegen Versiche-
rungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetreten sind, aus der Verletzung von Datenschutzgeset-
zen durch Missbrauch personenbezogener Daten.  

 
20.2 Sonstige Vermögensschäden  

20.2.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Vermögens-
schäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB wegen Versicherungsfäl-
len, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetre-
ten sind.  

20.2.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden  

20.2.2.1 durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag 
oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelie-
ferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;  

20.2.2.2 aus planender, beratender, bau- oder Montage leitender, 
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;  

20.2.2.3 aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-
schaftlich verbundene Unternehmen;  

20.2.2.4 aus Vermittlungsgeschäften aller Art;  

20.2.2.5 aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstal-
tung;  

20.2.2.6 aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- 
oder ähnlichen  

wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller 
Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschla-
gung;  

20.2.2.7 aus Rationalisierung und Automatisierung, Datenerfassung,  
-speicherung, -sicherung, -wiederherstellung, Austausch,  
Übermittlung, Bereitstellung elektronischer Daten;  

20.2.2.8 aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namens-
rechten, gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten 
sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;  
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20.2.2.9 aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und 
Kostenanschlägen;  

20.2.2.10 aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige 
oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsfüh-
rung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Lei-
tungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang 
stehen;  

20.2.2.11 aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördli-
chen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des 
Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverlet-
zung;  

20.2.2.12 aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, 
Wertpapieren und Wertsachen.  

 
20.3 Je Versicherungsfall gilt die im Versicherungsschein genann-

te Versicherungssumme. Die Gesamtleistung für alle Versi-
cherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Doppel-
te dieser Versicherungssumme.  

 
 
21 Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht  

21.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.3 AHB – die 
vom Versicherungsnehmer als Mieter, Entleiher, Pächter oder 
Leasingnehmer durch Vertrag übernommene gesetzliche 
Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des jeweiligen Vertrags-
partners (Vermieter, Verleiher, Verpächter, Leasinggeber) in 
dieser Eigenschaft aus Verstößen gegen Verkehrssicherungs-
pflichten.  

 
21.2 Mitversichert ist die durch Vertrag übernommene Freistel-

lung öffentlich-rechtlicher Körperschaften von gesetzlichen 
Haftpflichtansprüchen Dritter aus Verstößen gegen Verkehrs-
sicherungspflichten.  

 
 
22 Vorsorgeversicherung  

Abweichend von Ziffer 4.2 AHB gelten für die Versicherungs-
summen der Vorsorgeversicherung die in diesem Vertrag 
vereinbarten Versicherungssummen. Auf die besonderen Be-
stimmungen zum Umweltrisiko wird hingewiesen.  

 
 
23 Ansprüche aus Benachteiligungen 

23.1 Der Versicherungsschutz regelt sich ausschließlich nach den 
„Allgemeine Bedingungen zur Haftpflichtversicherung von 
Ansprüchen aus Benachteiligungen (AVB Benachteiligun-
gen)“, trägt dabei aber das Schicksal des Gesamtvertrages, 
insbesondere Beginn, Ablauf oder Kündigung des Vertrages. 

 
23.2 Die Versicherungssumme gemäß Ziffer 4.2 AVB Benachteili-

gungen beträgt je Versicherungsfall und Versicherungsjahr 
maximal 100.000 Euro.   

 
23.3 Der Versicherungsnehmer beteiligt sich gemäß Ziffer 4.6 AVB 

Benachteiligungen an jedem Versicherungsfall mit 1.000 Euro. 

 
 
24 Private Risiken 

Mitversichert ist – im Rahmen der AHB und der Besonderen 
Bedingungen und Risikobeschreibung für die privaten Haft-

pflichtrisiken (BBR Privat) – der unter Ziffer 1 genannte Per-
sonenkreis subsidiär in seiner Eigenschaft als Privatperson. 

 
 
25 Umweltrisiko 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Umweltein-
wirkungen gemäß den Besondere Bedingungen und Risiko-
beschreibungen für die Versicherung der Haftpflicht wegen 
Schäden durch Umwelteinwirkung im Rahmen der Betriebs- 
und Berufs-Haftpflicht-Versicherung (BBR Umwelthaftpflicht-
Basis- und -Regress) und den Besondere Bedingungen und 
Risikobeschreibungen für die Umweltschadensversicherung 
nach Teil 1 (BBR Umweltschaden) und den darin genanten 
Risikobegrenzungen. 

Darüber hinausgehender Versicherungsschutz, z. B. für um-
weltgefährliche Anlagen, besteht nur nach besonderer 
schriftlicher Vereinbarung. 

 
 
 
TEIL D Besondere Bedingungen für bestimmte Risiken, die 

auch ohne besondere Vereinbarung gelten:  

1 Gartengestaltungsbetriebe, Garten- und Landschafts-
baubetriebe, Landschaftsgärtnereien  

1.1 Nicht versichert sind bei der Anwendung von Pflanzen-
schutz-, Schädlingsbekämpfungs- und Düngemitteln An-
sprüche  

1.1.1 wegen Schäden am behandelten Gut und allen sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden,  

1.1.2 wegen Schäden durch bewusstes Abweichen von Ge-
brauchsanweisungen und behördlichen Vorschriften,  

1.1.3 wegen Schäden durch Schädlingsbekämpfung aus der Luft.  

 
1.2 Nicht versichert ist die Verwendung von fahrbaren Spritz- 

und Streugeräten außerhalb der Betriebsgrundstücke.  

 
 
 
TEIL E Besonders zu vereinbarende zusätzliche Deckungser-

weiterungen 

Falls besonders beantragt und im Versicherungsschein ge-
nannt, gelten folgende zusätzliche Deckungserweiterungen: 

 
 
1 Winterdienst, Strassen- und Bürgersteigreinigung 

1.1 Eingeschlossen ist die im Rahmen eines Werkvertrages (nicht 
Miet-, Leasing- oder Pachtvertrag) übernommene gesetzli-
che Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des jeweiligen Ver-
tragspartners aus winterlichen Räum- und Streupflichten so-
wie Strassen- und/oder Bürgersteigreinigungsarbeiten. 

 
1.2 Ausgeschlossen sind sonstige Tätigkeitsschäden gemäß 

Ziffer 18.4 Teil C. 

 

 

 

 


